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1. Zweck, Rechtsgrundlage 

 

1.1 Das Land gewährt als Billigkeitsleistung i. S. des § 53 LHO nach Maßgabe dieser 

Richtlinie und der haushaltsrechtlichen Bestimmungen aus Landesmitteln finanzielle 

Leistungen. Die Leistungen werden gemeinnützigen Sportorganisationen, die infolge der 

COVID-19-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind, gewährt. 

 

Ziel der Billigkeitsleistungen ist es, Folgen der COVID-19-Pandemie und/oder der durch 

sie hervorgerufenen wirtschaftlichen Notlage einzudämmen. Eine Billigkeitsleistung nach 

dieser Richtlinie setzt deshalb voraus, dass eine sachliche und zeitliche Kausalität zur 

COVID-19-Pandemie und/oder zu der durch sie hervorgerufenen wirtschaftlichen Notlage 

besteht. 

 

Weiteres Ziel der Billigkeitsleistungen ist es, Existenzbedrohungen in Form einer 

drohenden Zahlungsunfähigkeit bei gemeinnützigen Sportorganisationen zu vermeiden und 

somit der Stabilisierung und Aufrechterhaltung der für den Zusammenhalt der Gesellschaft 

wichtigen Sportstrukturen zu dienen, an deren Erhalt das Land ein besonderes Interesse hat. 

 

1.2 Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der Billigkeitsleistung besteht 

nicht. Die Billigkeitsleistung wird als freiwillige Leistung gewährt. Die Bewilligungsbehörde 

entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel.  



2. Gegenstand der Billigkeitsleistung 

 

2.1 Die Zahlungen werden in Form von Billigkeitsleistungen als freiwillige Zahlungen 

gewährt, wenn gemeinnützige Sportorganisationen aufgrund von Liquiditätsengpässen 

infolge der COVID-19-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind. 

 

2.2 Von der Leistung ausgeschlossen sind gemeinnützige Sportorganisationen über 

deren Vermögen vor dem 16. 3. 2020 ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden 

ist oder bei denen vor dem 16. 3. 2020 eine drohende Zahlungsunfähigkeit oder 

Überschuldung bestand. 

 

3. Empfänger der Billigkeitsleistung 

 

Antragsberechtigt sind 

 

3.1 der LandesSportBund Niedersachsen e. V. (im Folgenden: LSB),  

 

3.2  der LSB als Erstempfänger. Er leitet die Zahlungen im Rahmen dieser Richtlinie an die 

Letztempfänger weiter. Letztempfänger sind seine Gliederungen sowie 

niedersächsische Sportvereine und Sportverbände, die ordentliches Mitglied im LSB 

sind. 

 

4. Besondere Antragsvoraussetzungen 

 

4.1 Der Antragsteller oder Letztempfänger muss versichern, dass er durch die COVID-

19-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil die 

fortlaufenden Einnahmen (z. B. Mitgliedsbeiträge, Kursgebühren) voraussichtlich nicht 

ausreichen, um die Verbindlichkeiten aus den fortlaufenden Ausgaben (z. B. 

Personalausgaben, Mieten) in drei aufeinanderfolgenden Monaten zwischen dem 16. 3. 

2020 und dem 31. 12. 2022 zu zahlen (Liquiditätsengpass). 

 

4.2 Die Billigkeitsleistung ist im ideellen Bereich sowie im Zweckbetrieb einzusetzen und 

kann im Fall unrichtiger Angaben zurückgefordert werden. 



5. Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung  

 

5.1 Die Billigkeitsleistungen werden als nicht rückzahlbare Leistungen gewährt. 

 

5.2 Dem Antragsteller oder Letztempfänger kann eine Zahlung von 70 % der 

entstehenden Unterdeckung, höchstens jedoch in Höhe von 150 000 EUR, gewährt werden. 

Die konkrete Zahlung orientiert sich an einem glaubhaft versicherten Liquiditätsengpass für 

drei aufeinanderfolgende Monate. Der Antragsteller oder Letztempfänger kann jeweils 

mehrere Anträge stellen, wobei die gewährte Summe insgesamt 150 000 EUR nicht 

überschreiten darf. Eine wiederholte Gewährung von Billigkeitsleistungen für denselben 

Monat (Doppelförderung) ist ausgeschlossen. 

 

5.3  Dem LSB oder den Gliederungen des LSB sowie den Sportverbänden 

(Letztempfänger), die eine verbandseigene Sportschule oder ein anerkanntes 

Leistungszentrum betreiben, kann eine Zahlung in Höhe von bis zu 150 000 EUR zum 

Ausgleich des entstehenden Betriebskostendefizits für den Zeitraum von drei 

aufeinanderfolgenden Monaten gewährt werden. Der Antragsteller oder Letztempfänger 

kann jeweils mehrere Anträge stellen, wobei die gewährte Summe insgesamt 150 000 EUR 

nicht überschreiten darf. Eine wiederholte Gewährung von Billigkeitsleistungen für denselben 

Monat (Doppelförderung) ist ausgeschlossen. 

 

5.4 Die Zahlung wird berechnet auf Basis der Ausgaben im ideellen Bereich sowie im 

Zweckbetrieb des Antragstellers oder Letztempfängers (z. B. Personalausgaben, Mieten) 

bezogen auf die drei in Nummer 4.1 bezeichneten Monate. 

 

5.5 Eine Kumulierung mit anderen öffentlichen Hilfen ist zulässig, soweit dadurch keine 

Überkompensation eintritt. Der Antragsteller oder Letztempfänger ist verpflichtet, die 

Billigkeitsleistung zurückzuzahlen, soweit Entschädigungsleistungen, 

Versicherungsleistungen und/oder andere Fördermaßnahmen einzeln oder zusammen zu 

einer Überkompensation führen. 

 

5.6  Die Zahlung wird nachrangig zur Finanzhilfe des Landes, die der LSB im Rahmen 

des NSportFG erhält, gewährt. 

 



6. Anweisungen zum Verfahren  

 

6.1 Bewilligungsbehörde ist das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, 

Postfach 221, 30002 Hannover. 

 

6.2 Die Anträge des LSB (Nummer 3.1) sind bis spätestens 15. 10. 2022 an die 

Bewilligungsbehörde zu richten. Auszahlungen sollen zeitnah erfolgen. 

 

6.3 Die dem LSB angehörenden Sportvereine und Sportverbände sowie die 

Gliederungen des LSB (Letztempfänger, Nummer 3.2) richten ihre Anträge bis spätestens 

15. 11. 2022 — ausschließlich elektronisch — an den LSB (Erstempfänger). Der LSB prüft 

die Anträge und legt sie der Bewilligungsbehörde in Listenform zum 15. eines jeden Monats, 

letztmalig zum 1. 12. 2022 zur Auszahlung der Billigkeitsleistung vor. Der LSB bestätigt der 

Bewilligungsbehörde das Vorliegen der Voraussetzungen.  

 

6.4 Die Bewilligungsbehörde und der LSB (Erstempfänger) sind berechtigt, die 

zweckentsprechende Verwendung der Zahlung stichprobenartig und bei Vermutung 

zweckfremder Nutzung zu prüfen. Der Antragsteller ist darauf hinzuweisen, dass eine 

Prüfung durch den LRH oder dessen Beauftragte sowie das MI oder dessen Beauftragte 

erfolgen kann. 

 

7. Schlussbestimmungen 

 

Dieser Erl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2022 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2022 

außer Kraft. 

 


